
































































in Kursen der äußeren Fachleistungsdifferem. ienmg gemäß dem jewe iligen 
rungskonzepT der Schule durchgeführt werden, für die Jeweiligen Fächer können auch un­
terschiedliche Dif]ere11Zierungsformen gewählr werden 1m binnendif]erenzierten Unter­
richt iST den jeweiligen Lernvorousselzungel1 der Schülemmen und Schüler durch Llnler­
schiedliche Anforderungsl1iveaus, die sich an den Bildvngsstandards oriemieren, Rech­
nung zu tragen. 
Die Emscheidungen Iriffi die Schulkonfere11Z . .. 

Die Weiterentwicklung der Unterrichtspraxis in heterogenen Lerngruppen hat in den letzten Jah­
ren dazu gefuhrt. dass Gesamtschulen in zunehmendem Maße auf äußere Differenzierung in 
Grund- und Erweiterungskurse verzichten. Sie haben aus langjähriger eigener Erfahrung wie aus 
der internationalen Diskussion gelernt, dass auch innerhalb der Gesamtschulen längeres gemein­
sames Lernen von Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Leistungsstärke allen Beteiligten 
Nutzen bringt. 
Diese Erkenntnis ist nicht nur in der fachwissenschafllichen Literatur hinreichend belegt, sie 
spiegelt sich auch in der Regelung fur die innere Organisation der neuen Gemeinschaftsschule 
wieder, der es freigestellt ist, den Unterricht bis zum Ende der Sekundarstufe lohne äußere 
Fach leistungsdifferenzierung durchzufuhren. 
Diese Möglichkeit sollte auch den Gesamtschulen uneingeschränkt geöffnet werden. 
Um den Prozess einer positiven pädagogischen Weiterenlwicklung zu erleichtern, schlägt die 
GGG NRW vor. die Verordnung über den Bildungsgang der Gesamtschulen (§ 19 APO-Sn ent­
sprechend zu ändem - beispielsweise durch eine Formulierung ähnlich deI, mit der das Land 
BerJin ihren Gesamtschulen eine Weiterentwicklung gemeinsamen Lernens erleichtert. 

Zu §§ 4 und 5 AO-GS 
Die GGG NR W regt an, im Zuge der Überarbeitung der Ausbildungsordnung fur die Grundschu­
len die Leistungsbewertung wieder entsprechend §§ 4 und 5 der AO-GS in der Fassung vom 
23.5.2005 zu regeln und damit den Zustand vor der Änderung im Jahr 2006 wiederherzuslellen. 



Landeselternkonferenz NRW L 
vom Ministerium tür Schule u. WeIterbildung NRW anerkannter Elternverband 

LandeselternKonlerenz NRW 

Ministerium für Schule und Weiterbildung 
- Herrn Staatssekretär Ludwig Hecke -
Platz des Landtags 1 

40221 OÜSSELDORF 

~.aruL 
EberhaTd KWlatkowsk, 
Dr. Barbara Balbach 
Ralf Seeger 
Mon,ka Landgraf 
Kerst,n Schm,dt-Petrol 

Anna Margareta MasJosthusmann 

Velbertj Düsseldorf, 20.2.201] 

Betr.: Entwurf einer "Verordnung zur Änderung von Ausbildungs- und 
Prüfungs ordnungen gern. § 52 SchulG" - Folgeänderungen zum 4. SchulRÄndG 
vom 21.12.2010 

Sehr geehrter Herr Staatssekretär Hecke, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

der vorliegende Verordnungsentwurf ist die konsequente Umsetzung der Gesetzesänderungen 
zum geltenden Schulgesetz. Er lässt insofern wenig Spielraum für Inhaltliche Varianten zu. 

Die Landeselternkonferenz stimmt in diesem Sinne den Änderungen zu und ist gern bereit, 
weitere Änderungen des Schulgesetzes mit zu begleiten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Eberhard Kwiatkowski 
Landeselternkonferenz NRW, Vorsitzender 

Landeselternkonlerenz NRW - LEK NRW -Vorstand­
Hinterm Berg 9 - 42551 Velbert 

Bankverbindung: DKB - Deutsche Kreditbank AG 

Tel.: 02051/31 47 32 - Fax 0241/6052449 
Email: vorstand@lek-nrw.de - www.lek-nrw.de 

BLZ 120 300 00 ·Konto-Nr. 100 120 3445 



der Gymnasien in Nordrhein-VVestfalen e.V. 

Karlstraße 14 
40210 Dusseldori 

Tel. 0211 171 1883 
Fax 0211 1752527 

E-Mail mfo@le-gymnasJen-nrw.de 
www.le-gymnasien-nrw.de 

Stellungnahme der landeselternschaft der Gymnasien in NRW zum 

Entwurf einer "Verordnung zur Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsord­
nungen gemäß § 52" - Folgeänderung zum 4. SchulRÄndG vom 21.12.2010 

Da es sich bei den Verordnungen um die Anpassung der mit dem 4. Schulrechtsände­
rungsgesetz beschlossenen Änderungen u. a. um die Bereiche Schuleinzugsbezirke und 
Arbeits- und Sozialverhalten handelt, möchten wir unsere Position wiederholt darlegen: 

Zu Artikel 1, Änderung des § 1 AO-GS (Ausbildungsordnung Grundschule) und 
zu Artikel 2, Änderung des § 1 APO-SI (Ausbiidungs- und Prüfungsordnung Se­
kundarstufe I) 

Schuleinzugsbereiche 
Oie Landeselternschaft der Gymnasien lehnt die Möglichkeit für den Schulträger ent­
schieden ab, durch Rechtsverordnung Schuleinzugsbereiche für jede öffentliche Schule 
festzulegen. Für die Eltern von Gymnasiasten gilt seit jeher die freie Schulwahl, und das 
muss auch so bleiben. Wir wehren uns gegen die fundamentale Beschneidung dieses El­
ternrechts und gegen die damit verbundene Einschränkung der Fördermöglichkeiten der 
Schüler. 

Bestärkt werden wir durch die große Vielzahl von Profilierungen und pädagogischen Kon­
zepten der Gymnasien in NRW, die diese mit großem Engagement in den letzten Jahren 
mit Eltern, Schülern und Lehrern entwickelt haben. Eltern können für ihre Kinder im Mo­
ment z. B. Gymnasien mit naturwissenschaftlichen, musischen, sprachlichen, methodi­
schen und vielen anderen Schwerpunkten und Schulen in freier Trägerschaft wählen. Es 
gibt Gymnasien mit bilingualem Unterricht, mit Vernetzung mit der nahen Universität, 
mit neuer Rhythmisierung des Unterrichts von 60, 70 oder 90 Minuten etc., wir können 
gar nicht alle Angebote aufzählen. Alle diese Programme sind sorgsam entwickelt worden 
und müssen den Schülern nach wie vor zur Wahl stehen. 
Schulbezirke würden all diese Bemühungen zunichte machen. 

Auch für die Grundschulen gilt, dass sie seit Abschaffung der Schulbezirke viele spezielle 
Angebote für die Schüler entwickelt haben und diese erhalten bleiben müssen. Aus vielen 
Städten wissen wir, dass sich der Zulauf zu den einzelnen Grundschulen nach Wegfall der 
Bezirke positiv entwickelt hat. Die befürchteten großen Wanderbewegungen, die zu 
Schulschließungen führen könnten, sind ausgeblieben. Angebotsschulen stehen nun allen 
Schülern offen. Die einzelnen Schulen haben viel Mühe in die Entwicklung ihrer Pro­
gramme gesteckt und viele Schulen haben deutliche Verbesserungen in Unterricht und 
Betreuung erreicht. Das kommt auf jeden Fall jedem einzelnen Schüier zugute. Und das 
muss das Ziel jeder Maßnahme sein. Die pädagogische Vielfalt und die Förderung der 
Schule müssen vor kommunalen Instrumenten der Schülerlenkung stehen. 
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Zu Artikel 1 (Änderung der Ausbildungsordnung Grundschule, zu Artikel 2 (Än­
derung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung Sekundarstufe I) und zu Arti­
kel4 (Änderung der Verordnung über den Bildungsgang und die Abiturprüfung 
in der gymnasialen Oberstufe, APO-GOSt) 

Aussagen zum Arbeits- und Sozialverhalten 

Die Landesellernschaft der Gymnasien hält eine Beurteilung des Arbeits- und Sozialver­
haltens für grundsätzlich sinnvolL Der Doppelauftrag der Schule - Bildung und Erziehung 
- ISt In Grundgesetz, Landesverfassung, Schulgesetz und in allen Richtlinien zu den Lehr­
plänen verankert. Unsere Mitglieder haben auf der Mitgliederversammlung am 26. April 
2008 ein klares Votum für die Erziehungspartnerschaft von Schule und Elternhaus abge­
geben, 

Wir haben immer schon eine verbale Beurteilung mit möglichst genauen Kriterien favori­
slert. 

Wir forderten stets die eindeutige KlarsteIlung, dass die Beurteilung des Arbeits- und So­
zlalverhaltens auf das Verhalten der Schüler im Unterricht und in der Schule beschränkt 
ISt und begrenzte Aussagefähigkeit hat. Keinesfalls soll der Charakter des Schülers und 
die Schülerpersönlichkeit beurteilt werden. Die Einschätzung des Konfliktverhaltens z. B. 
bedeutet nicht das Verhalten der Schüler untereinander zu bewerten, sondern sie bedeu­
tet, dass der Lehrer sieht, wie der Schüler mit Kritik umgeht oder im Rahmen von Fach­
diskussionen divergierenden AuHassungen begegnet. 

Ein weiterer Grund für die Befürwortung war, dass durch die Beurteilung des Schülerver­
haltens im Unterricht eine deutliche Trennung von den Fachnoten erreicht werden sollte/ 
die von vielen Schülern oft als ungerecht empfunden werden. Prof. Doilase führte auf 
unserer MItgliederversammlung am 21. Mai 2005 aus/ dass 80% der Schüler in Untersu­
chungen angaben, sich schon einmal ungerecht beurteilt gefühlt zu haben. 

Wir fordern aber vor allem, dass mit der Beurteilung des Arbeits- und Sozialverhaltens 
auf den Zeugnissen detaillierte Förderempfehlungen einhergehen. Die Beurteilung soll 
keinen Schüler abstrafen, sondern ihm dokumentieren, wie sich sein Verhalten in der 
Schule zurückspIegelt. 
Weiterhin sind wir unbedingt für landesweit verbindliche Kriterien und Regelungen/ die 
diese Beurteilungen auch vergleichbar machen. Der Gesetzgeber muss eine Handrei­
chung zur Bewertung an die Schulen geben, um gleiche Vorgaben zu garantieren. Kinder 
wollen auch stolz auf die Bewertung sein und sich mit Geschwistern und Freunden/ die 
Vielleicht auf eine andere Schule gehen/ vergleichen können. 

Die Dokumentation der Beurteilungen auf Abschlusszeugnissen halten wir nicht für not­
wendig. 

Düsseldori/ 24. Februar 2011 

Landeselternschaft der Gymnasien in NRW e.V. 



Ministerium für 

Schule und Weiterbildung 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

Herrn Staatssekretär Ludwig Hecke 

Völklinger Str_ 49 

40221 Düsseldorf 

per Mail: manfred.apel@msw.nrw.de 

Stellungnahme 

Sc hul'eit ungs ver einigung 

der Gesamtschulen 
Nord rhein- Westfalen 

(/0 Raine, Dahlhau, 

Gesamt"hule langerleid 

Heinrich-Boli-Slr. 240 

42277 Wuppertal 

20. Februar 2011 

zum Entwurf der "Verordnung zur Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen gem. 

§ 52 SchulG" - Folgeänderungen zum 4. SchulGÄndG vom 21.12.2010 

in der Fassung vom 10.01.2011 

auch: 
1. Ergänzung der Änderungsverordnung um eine Änderung des § AVO-SI: 

Fachleistungsdifferenzierung an Gesamtschulen 

2_ Ergänzung der Änderungsverordnung um eine Änderung der AO-GS 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zum o.g. Entwurf nimmt die Schulleitungsvereinigung der Gesamtschulen in NRW (SlV·GE-NRW) wie 

folgt Stellung: 

zu § 1 (3) APO-SI 

Die SL V-GE-NRW begrüßt die Einführung der Möglichkeit von Schuleinzugsbereichen auch für weiterfüh­

rende Schulen nachdrücklich und unterstützt auch die Änderungen der APO-SI in der Form des Artikels 2 

des vorliegenden Entwurfs. 

Die den Schulträgern eingeräumte und im Entwurf der RV konkretisierte Möglichkeit, auch für weiter· 

führende Schulen Schuleinzugsbereiche festzulegen, ist geeignet, Schülerströme in den Kommunen zu 

steuern und damit 

.. für die Eltern bei Anmeldeüberhängen einzelner Schulen und/oder einzelner Schulformen die 
Chancengerechtigkeit im Anmeldeverfahren zu erhöhen und 

1elefon d: 0202 563·6652 • p: 02339 5656' mobil: OJ76 80293808 
Mail: 5lV·GE·NRW@1·on).ne.de 



5chulleitungsvereinigung der Gesamtschulen - Nordrhein-Westfalen 
</0 Rain .. Dahlhau" Ge,amtHhule Langerfeld, Heinri<h-Böll-S'r_ 240, 4Z2n Wuppertal 

• für die Schulträger die Entwicklung der eigenen Schullandschaft in erweitertem Umfang planbar 

zu machen. 

Die in § 1(3) der RVformulierte Regelung zum Anmeldeverfahren schafft für den Fall definierter Ein 

zugsbereiche für die Schulleitungen Klarheit und für die Eltern in angemessener Weise Transparenz hIn­

sichtlich zugrunde zu legender Entscheidungskriterien. 

zu § 7 APO-SI und § 5 APO-GOSt 

Die SL V-GE-NRW hat die Änderungen des Schulgesetzes hinsichtlich der Abschaffung der Kopfnoten 

nachdrücklich begrüßt und unterstützt auch die Änderungen der APO-SI in der Form des Artikels 2 des 

vorliegenden Entwurfs. 

Änderung des § 19 (4) AVO-SI 

Die SLV-GE-NRW schlägt vor, die bisherige Regelung zur Fachleistungsdifferenzierung durch den folgen­
den 1 ext, angelehnt an die Regelung des Landes Berlin, zu ersetzen: 

(4) Die Leistungsdifjerenzierung auf zwei Anspruchsebenen (Grundkursniveau, Erweiterungs­

kursniveau) beginnt in Mathematik und in Englisch frühestens in Klasse 7, in Deutsch frühestens 

in Klasse 8, in einem der Fächer Physik oder Chemie frühestens in Klasse 9. Sie kann in Form der 

Binnendifferenzierung in gemeinsamen Lerngruppen oder in Kursen der äußeren Fochleistungs­

differenzierung gemäß dem jeweiligen Differenzierungskonzept der Schule durchgeführt wer­

den; für die jeweiligen Föcher können auch unterschiedliche Differenzierungsformen gewöhlt 

werden. Im binnendijferenzierten Unterricht ist den jeweiligen Lernvoraussetzungen der Schüle­

rinnen und Schüler durch unterschiedliche Anjorderungsniveaus, die sich an den Bildungsstan­

dards orientieren, Rechnung zu trogen. 

Oie Entscheidungen trifft die 5chulkonjerenz. 

Begründung: 

Die Gesamtschulen treiben ihre innere Schulreform insbesondere auch hinsichtlich der Beschulung hete­

rogener Lerngruppen und der damit verbundenen Fachleistungsdifferenzierung unter Verzicht auf eine 

äußere Differenzierung in Grund- und Erweiterungskurse weiter voran. Denn wir haben aus langjähriger 

eigener Erfahrung wie aus der internationalen Diskussion gelernt, dass auch innerhalb unserer Schulen 

längeres gemeinsames Lernen leistungsstärkerer und leistungsschwächerer Schülerinnen und Schüler 

allen Beteiligten Nutzen bringt. 

Um diesen Prozess zu erleichtern, schlagen wir vor, die Verordnung über den Bildungsgang der Gesamt­

schulen (derzeit § 19 APO-SI) zu verändern - etwa durch eine Passage ähnlich der, mit der das Land Ber­

lin ihren Gesamtschulen eine Weiterentwicklung gemeinsamen Lernens erleichtert. 

Telefon d: 0202 563-6652' p: 02339 5656' mobil: 0176 80293808 
Mai!: SlV-GE-r~RW@.-online.de 



Schulleitungsvereinigung der Gesamtschulen - Nordrhein-Westfalen 
(/0 Riliner OahlhilUS, Gesilmtschule lilngedeld, Hemri,h·Böl!·5tL 240,42271 Wuppertal 

zu §§ 4 und 5 AO-GS 

Die Sl V-GE-NRW regt an, Im Zuge der Überarbeitung der Ausbildungsordnung tür die Grundschulen den 

Status quo ante wiederherzustellen und die lelslungsbewertung wieder entsprechend §§ 4 und 5 der 

AO-GS I.d.F. vom 23.').200') zu regeln. 

Mit freundlichen Grüßen 

R. Dahlhaus 

Sprecher 

1eleion d: 0202 563-6652 • p: 02339 56S6' mobil: 0176 80293808 

Mail: SLV·GE·NRW@t-onlin€.d€ 



WALDORF NRVV 

Arbeitsgemeinschaft der 
Freien Waldorfschulen NRW 

31. März 2011 

Entwurf einer 11 Verordnung zur Änderung von Ausbildungs- und 

Prüfungsordnungen gemäß § 52 $chulgesetz NRW" 

Aktenzeichen 222 - 2.02.11 Nr. 94.640/11 -

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit Schreiben vom 22. Febr. 2011 baten Sie um Stellungnahme zum Entwurf der o.g. 

Verordnung. Von Seiten der Arbeitsgemeinschaft der Freien Waldorfschulen in NRW 

bestehen gegen die Veränderung keine Einwände. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Dietmar Müller Wilfried Bialik 

WW\!V. \/ifa i dorf -n rw. de 
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Ministerium für 
Schule und Weiterbildung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
Völklinger Str. 49 
40221 Düsseldorf 

ihr Zeichen Ihr Nachricht vom 

Freie Wohlfahrtspflege NRW 

Aktenzeichen 

Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände 
der Freien Wohlfahrtspflege 
des landes Nordrhein-Westfalen 

Der Vorsitzende 

Am Porscheplatz 1,45127 Essen 
Telefon: 0201 81028 - 141 
Telefax: 0201 81028 - 210 
E-Mail: laqtw@caritas-essen.de 

Diktatzeichen Datum 

30.03.2011 

Entwurf einer "Verordnung zur Änderung von Ausbildungs~ und 
Prüfungsordnungen gemäß § 52 Schulgesetz NRW" 
AZ 222-2.02.11 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zum Artikel 2 der vorgenannten Verordnung können wir Ihnen mitteilen, dass unsere 
Arbeitsgemeinschaft keine Einwände hat. 

Ausdrücklich begrüßen wir den Wegfall der Prüfungsteilleistungsnoten (§ 26 APO-BKi 
Allgemeiner Teil). Dies wird in Zukunft zu einer deutlichen Entlastung des 
Prüfungsverfahrens - vor allem der mündlichen Prüfungen - führen und zwar bei 
Schülern und Lehrkräften. In diesem Zusammenhang macht es Sinn, die Vornote 
(Jahresnote) nur noch einfach zu gewichten (gern. § 12 APO-BK Anlage C). 

Die Änderungen der §§10, 25 APO-BK Anlage C NRW können zu einer Reduktion 
der mündlichen Prüfungen führen und unterstützen positiv die Möglichkeit von 
autonomen Entscheidungen der Schülerinnen. 

M,} freundlichem ~ruß 

tJj~iCf/L) 
Andreas ~eiwes 

. VorsitzenCier 

Gemeinsam für ein soziales Nordrhein-Westfalen 

I::: ~ARITÄT Deutsches 
Rotes Diakonie ~fl 
Kreuz 



VERBAND DER LEHRERINNEN UND LEHRER AN 
WIRTSCHAFTSSCHULEN . LANDESVERBAND NW E.V. 

Stellungnahme zum Entwurf einer "Verordnung zur Änderung von 
Ausbildungs- und Prüfungsordnungen gemäß § 52 Schulgesetz NRW" 

Der vLw begrüßt die Änderungen der APO-BK, besonders die Vereinfachung der 
Prüfungsordnung in der Anlage C und die Möglichkeit der Dreijährigkeit der FOS­
T eilzeitbildungsgänge. 

Der vLw schlägt vor, sofern eine einheitliche Handhabung im Land gewünscht wird, 
im § 12 (2) Anlage C eine Empfehlung in Analogie zu § 9 (3) Anlage A anzuhängen. 

Düsseldorf, 30.03.2011 



Philologen-Verband 
Nordrhein-Westfalen 

Vorsitzender: Peter Silbernagel 

Stellungnahme zum Entwurf einer Verordnung zur 
Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 

gemäß § 52 Schulgesetz NRW 

Der nord rhein-westfälische Phi!ologen-Verband nimmt wie folgt Stellung zum 
vorliegenden Entwurf: 

Wir begrü Ben die Entwurlsfassung grundsätzlich als längst überfällige weitere T eil­
Anpassung an die Vorschriften des Regelschulsystems. Dabei ist aber zu fragen, ob 
die Vereinheitlichung nicht deutlich weiter gehen sollte: 

8 Das Bielefelder Oberstufen-Kolleg ist eine Versuchsschule. Dieser Versuch 
wurde vor 37 Jahren begonnen und schon das widerspricht § 25 
Schulgesetz, nach dem Schulversuche zeitlich begrenzt sein müssen. § 47 
(3) APO-OS sieht Berichterstattung über den weitergeführten Versuch in 
Fünf-Jahres-Schritten vor und das bedeutet, dass von einer gesetzlich 
vorgeschriebenen zeitlichen Begrenzung weiterhin nicht die Rede sein kann. 
Eine Grenze ist geradezu nicht vorgesehen. 

• Das Kolleg hatte bei seiner Gründung eine Zwischenstellung zwischen 
Schule und Hochschule. Diesen Status hat es weitestgehend verloren, 
was angesichts der Umstellung auf Bachelor/Master bei der Hochschule 
auch nicht mehr systemgerecht wäre. 

111 Das vorzeitige Ablegen von leistungsnachweisen schafft ein 
Gerechtigkeitsproblem denjenigen Studierenden gegenüber, die alle 
Nachweise für das Bachelor-Studium in sechs Semestern ablegen müssen. 
Allerdings ist einzuräumen, dass auch an den Regelschulen einzelne 
Schülerinnen und Schüler inzwischen die Möglichkeit nutzen, an Stelle des 
regulären Unterrichts oder darüber hinaus Lehrveranstaltungen an Hoch­
schulen zu besuchen. Insofern hat hier das Oberstufen-Kolleg kein 
Alleinstellungs-Merkmal. Diese Möglichkeit bliebe erhalten, wenn es nach 
den Rechtsnormen der gymnasialen Oberstufe geführt würde. 

111 Durch den Wegfall der Wehrpflicht und durch den durch die Verkürzung 
der Gymnasialzeit entstandenen Doppeljahrgang wird sich die Ne-Situation 
in den nächsten Jahren erheblich verschärfen. Das erfordert im besonderen 

Graf-Adolf-Straße 84 
40210 Düsseldorf 

Landesgeschäftsstelle 
Telefon: 0211/177440 
Telefax: 0211/16 i 973 

E-mail: info@phv-nw.de 
Web: www.phv-nw.de 



Maße, der Vergleichbarkeit Rechnung zu tragen. Dazu reicht es nicht, 
dass die beiden den Leistungskursen entsprechenden Studienkurse am 
Ende die Zentralabitur-Klausuren mitschreiben müssen. Denn mit dem 
vorliegenden Entwurf wird das Notengewicht der Unterrichtsphase von 66% 
zwar der gymnasialen Oberstufe angepasst, aber das Ersetzen von 
Klausuren durch Referate und Studienarbeiten, bei denen natürlich 
vielfältige externe Hilfe möglich ist, verschafft den Kollegiaten erhebliche 
Wettbewerbsvorteile gegenüber normalen Schülerinnen und Schülern. 

Zudem ist zu fragen, warum die Schülerinnen und Schüler des 
Regelsystems eine Zentralabitur-Klausur im dritten Fach ablegen 
müssen, die Kollegiaten aber nicht. Es ist nicht erkennbar, wie diese 
Ungerechtigkeit sachlich zu begründen ist. 

• So sehr auch die am Kolleg tätigen Personen, auch diejenigen aus dem 
Hochschulbereich, den Erfolg ihrer eigenen Tätigkeit loben, so hat es aber 
auch immer Kritik gegeben, sowohl aus dem Schulbereich als auch aus dem 
Hochschulbereich. Dabei sollte es für die Universität Sielefeld ein leichtes 
sein, eine echte output-orientierte Evaluation des Studienerfolgs 
vorzulegen unter Einbeziehung der Korrelation der Noten und dem Vergleich 
mit den Absolventen der Regelsysteme. Dass das trotz der personellen Ver­
knüpfung mit den Sielefelder Erziehungswissenschaftlern nicht vorliegt, gibt 
zu denken. 

Ebenfalls sollte nachdenklich machen, dass die Strahlkraft des Schulversuchs 
in den 37 Jahren so gering war, dass keine andere Hochschule in ganz 
Deutschland dieses Modell aufgegriffen hat. Auch das gehört zur Output­
Evaluation. 

Der Philologen-Verband schlägt daher vor, das Oberstufenkolleg in Trägerschaft der 
oder in enger Kooperation mit der Universität weiterzuführen, aber in der 
rechtlichen Ausgestaltung die Regelungen der gymnasialen Oberstufe, des 
Berufskollegs oder des Weiterbildungskollegs zu übernehmen. 

Dies schließt die vorhandene Gerechtigkeitslücke und ermöglicht auch den 
Kollegiaten, die aus persönlichen Gründen Sielefeld verlassen müssen, ihre 
Ausbildung in anderen Städten fortzusetzen. Zugleich bieten die vorhandenen 
Rechtsnormen genügend Raum, in Absprache mit dem Ministerium partiell eigene 
didaktische Wege zu gehen. 

Sollte sich der Gesetzgeber dieser Ansicht nicht anschließen, macht der 
Philologen-Verband folgende Anmerkungen zum vorgelegten Entwurf. 

1. Zu § 9.: Das Streichen von Geologie und Umweltwissenschaf1en, die ja auch 
zurzeit nicht als Unterrichtsfach angeboten werden, ist sicher sinnvoll. Daher 
sollte in § 19 (2) 2. b Geologie ebenfalls gestrichen werden. 

Au ßerdem ist zu fragen, ob nicht auch Latein als weitere Fremdsprache 
zugelassen werden könnte, da das Latinum für einige Fächer weiterhin 
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notwendig ist und der nachträgliche Erwerb schwer mit den rigiden Bachelor­
Studienordnungen in Einklang zu bringen ist. § 12 sieht Latein ja auch neben 
weiteren Fremdsprachen vor. 

2. Zu § 17: In (3) sollte statt 34 Wochenstunden eine Bandbreite von 34-36 
Wochenstunden vorgegeben werden. 

3. Zu § 18 (3): Das Ablegen einer Nachprüfung ist in der Oberstufe schon ein 
starkes Entgegenkommen. Eine Wiederholung der Nachprüfung steht nicht 
im Einklang mit den Regeln der übrigen Schulen. 

4. Zu § 19 (2) 2.: Deutsch, Mathematik und die fortgeführte Fremdsprache 
sollten durchgängig bis zum Schluss unterrichtet werden, nicht nur drei 
Halbjahre. 

5. Zu § 38 (3): Es ist wohl gemeint: "in dem Fach der schriftlichen 
Grundkursprüfung" . 

Düsseldorf, 31.März 2011 

~.v,( ~\~~ 
(Peter Silbernagel) 

- Vorsitzender -
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Verband der Lehrerinnen und Lehrer 
an Berufskollegs in NW e.v. 

vlb.· Ernst-Gnoß·Str. 22·40219 Dusseldorl Fachverband Im 

Deutschen Beamtenbuna 

SteJJungnahme zum Entwurf einer "Verordnung zur Änderung der Ausbildungs- und 
Prüfungsordnungen gemäß § 52 ScbuJgesetz NRW" 

V erbändebeteil igung 
Schreiben des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW vom 22.0].]] 

Aktenzeichen: 222 - 2.02.]] Nr. 94.6401l I 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zur Änderung der Anlage C der Ausbildungs- und Prüfungsordnung nehmen wir wie folgt 
Stellung: 

1. Wir begrüßen die Abschaffung der Prüfungsteilleistungen und die Reduzierung auf 
maximal zwei mündliche Prüfungen je Prüfling. Dies führt zur ArbeitserJeichterung der 
Kolleginnen und Kollegen und beseitigt ]rritationen bezüglich der Teilleistungen bei den 
Prüflingen. Dies gilt auch für die Festlegung bezüglich der praktischen Prüfung. 

2. Nicht angemessen erscheint uns die Regelung der nur einfachen Gewichtung der Vomote 
im Zusammenhang mit der Rundungsvorschrift. Dies führt immer zu einer 
Verschlechterung der Endnote durch die schriftliche Prüfung, wenn die Note der 
schriftlichen Prüfung um eine Notenstufe nach unten abweicht. Um den Schülerinnen und 
Schülern gerecht zu werden und deren Leistungsentwicklung zu berücksichtigen, sollte die 
Fachlehrkraft dem allgemeinen Prüfungsausschuss die Endnote in diesen Fällen 
v orsch lagen. 

3. Wir begrüßen die Möglichkeit, die Fachoberschule in Teilzeit in 3 Jahren absolvieren zu 
können. 

Freundliche Grüße 

gez.: Wolfgang Brückner 
v Ibs - Landesvorsitzender 



Stellungnahme 

des DGB Bezirk Nordrhein .. Westfalen und 
des GEW Landesverbandes Nordrhein­
Westfalen 

zum Entwurf einer Verordnung zur Änderung von Ausbildungs­
und Prüfungsordnungen gemäß § 52 Schulgesetz NRW 

Düsseldorl,30.03.2011 



STE DGB GEW Änderungen ÄVOAPOen 

zu Art. 1 APO - Oberstufenkolleg 

Vorbemerkung: 

Im Jahr 2002 beendete das Ministerium für Schule und Weiterbildung (MSW) die 

mehrjährige Debatte über eine Umstrukturierung des Oberstufen-Kollegs mit der 

Entscheidung, den Ausbildungsgang der Einrichtung auf drei Jahre zu verkürzen 

und mit dem Abitur abzuschließen. Das Oberstufen-Kolleg wurde damit zur 

Versuchsschule im Bereich der gymnasialen Oberstufe. 

In diesem Rahmen entwickelte das Oberstufen-Kolleg eine Bildungskonzeption, die 

- ausgehend von den Prinzipien "Studierfähigkeit" und "Bildung im Medium der 

Wissenschaft" - fachliche Spezialisierung, Fächer übergreifende Kurse und 

problem- und praxisorientierte Projekte verbindet. Der Ausbildungsgang zielt auf 

eine umfassende Kompetenz im Umgang mit wissenschaftlichem Wissen. Aspekte 

der intendierten Lernprozesse sind wissenschaftliche Denk- und Arbeitsweisen, 

studienorientierte Lehr und Lernformen, selbstständiges und selbstgesteuertes 

Lernen - ein Lernen an, in und über Wissenschaft, wie es der damalige 

Wissenschaftliche Leiter Prof. Dr. Ludwig Huber formulierte. 

In der folgenden Jahren konzentrierte sich das Oberstufen-Kolleg, den 

Empfehlungen eines Peer-Reviews in den Jahren 2005/2006 folgend, auf die 

Entwicklungsschwerpunkte unterrichtlicher Umgang mit Heterogenität, 

Binnendifferenzierung sowie Diagnose und Förderung. 

Auf der Basis seiner Bildungskonzeption und der Entwicklungsinitiativen hat das 

Oberstufen-Kolleg in den folgenden Jahren doppelte Anerkennung gefunden: Die 

Zahl der Bewerberinnen und Bewerber wuchs deutlich und hat sich auf hohem 

Niveau stabilisiert, der Transfer von Konzeptionen und unterrichtlichen Erfahrungen 

in den Bereich der Regelschulen hat an Tiefe und Breite gewonnen. DGB und GEW 

haben diesen Prozess unterstützt und wir sind der Ansicht, dass sich die 

Versuchsschule in ihrer veränderten Struktur bewährt hat. 

Vor diesem Hintergrund ist aus Sicht von DGB und GEW zu prüfen, ob die 

beabsichtigten Veränderungen der Ausbildungs- und Prüfungsordnung des 

Oberstufen-Kollegs geeignet sind, die Arbeit und die Entwicklung der 

Versuchsschule zu fördern. 
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Der vom Ministerium für Schule und Weiterbildung (MSW) vorgelegte Entwurl zeigt 

zwar eine positive bildungspolitische Grundsatzentscheidung, verbindet sie aber 

aus unserer Sicht mit einer Reihe problematischer Veränderungen wesentlicher 

Elemente des Ausbildungsgangs, die in der Summe die oben vorgestellte 

Bildungskonzeption in Frage stellen und die Lern- und Entwicklungschancen der 

Kollegiatinnen und Kollegiaten einschränken können. 

1.0GB und GEW begrüßen, dass das MSW die Absicht hat, das Oberstufen­

Kolleg ohne zeitliche Beschränkung weiterzuführen ( § 47, Absatz 3 ). Hierin 

sehen wir das Argument als bestätigt. dass die Erlahrungen, insbesondere seit 

der Umstrukturierung im Jahre 2002, zeigen, dass die Versuchsschule 

Oberstufen-Kolleg ein wichtiges Instrument dafür ist, in einer langfristigen und 

umfassenden Experimentalperspektive Erkenntnisse für die Entwicklung von 

schulischem Lernen zu gewinnen und den Regelschulen zur Verlügung zu 

stellen. 

2. In gleicher Weise grundlegend tür die künftige Arbeit der Versuchsschule sind 

aus Sicht von DGB und GEW zwei weitere Prinzipien, die der Entwurl allerdings 

nicht oder nur unzureichend als Gestaltungsrahmen berücksichtigt: 

- Wie oben erläutert liegt dem Ausbildungsgang des Oberstufen-Kollegs 

eine Gesamtkonzeption zu Grunde, in der den einzelnen Elementen 

jeweils eine besondere Bildungstunktion zukommt. Eine Reihe der 

beabsichtigten Änderungen, so z.B. die neue Obligatorik der Kernfächer 

(vgl. § 26, Absatz 4 und insbesondere § 38, Absatz 1), stehen den 

pädagogischen Zielen der Bildungskonzeption entgegen. So würden an 

Stelle der individuellen Schwerpunktsetzung - als Wahlchance und 

Entscheidungserfordernis - oder des selbstgesteuerten Lernens nun 

Belegzwang und die inhaltlichen Vorgaben im Lehrplan des jeweiligen 

Kernfachs treten 

Die Versuchsschule Oberst uf en-Kolleg benötigt einen 

Experimentalspielraum, der ihrer Bildungskonzeption und ihren 

Entwicklungsaufgaben angemessen ist. Die Vereinbarungen der KMK aus 

den Jahren 2006 - 2008 sind hierfür ein zu enges Korsett. Da dies auch 

die KMK selbst sieht, hat sie in einer Versuchsklausel 
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(siehe Ziffer 13.3, KMK-Vereinbarung i.d .. F. vom 24.10.2008) den 

Bundesländern einen solchen Spielraum gegeben, den das MSW mit dem 

hier vorgelegten Entwurf allerdings nicht (mehr) ausschöpft. 

DGB und GEW fordern das MSW und den Ausschuss für Schule und Weiterbildung 

daher auf, den oben referierten Versuchsauftrag und die Bildungskonzeption des 

Oberstufen-Kolleg zum Kriterium für die Anpassung der APO - soweit sie 

erforderlich ist - zu machen und nicht umgekehrt mit einer engen Interpretation der 

KMK-Vereinbarungen die bisher gültige Ordnung zu zensieren und damit den 

Versuchsspielraum gravierend einzuschränken. 

3. Die Folgen der einengenden bildungspolitischen Sicht des MSW auf das 

Oberstufen-Kolleg werden an vielen Details des Änderungsentwurfs deutlich. 

Exemplarisch seien genannt: 

Streichung der Studienfächer (Leistungskurse) in 

Gesundheitswissenschaften, Umweltwissenschaften, Geologie und 

Frauenstudien - künftig: Gender-Studies (vgl. § 8): Statt die erfolgreiche 

Entwicklung von Curricula und Kurskonzepten sowie die langjährigen, im 

Unterricht gewonnenen Erfahrungen in diesen Fächer zur Grundlage 

dafür zu nehmen, sie am Oberstufen-Kolleg fortzuführen - und sie -

zumindest im Rahmen eines Schulversuchs - in die Regelschulen zu 

transferieren, soll die Ausbildung in diesen Fächern beendet werden. 

Dieser Schritt reduziert darüber hinaus das Spektrum der 

Wahlmöglichkeiten der Bewerber/innen und Lernenden. Noch drastischer 

wirken in dieser Hinsicht die an den Kernfächern orientierten Vorschriften 

für die Prüfungsfächer im Abitur ( § 38, Absatz 1). Sie verringern die Zahl 

der wählbaren Kombinationen von Studienfächern (Leistungskursen) auf 

etwa ein Drittel der bisher möglichen Kombinationen. Dies kann nicht ohne 

Folgen für die Attraktivität des Oberstufen-Kollegs bleiben. 

DGB und GEW fordern das MSW auf, die genannten Studienfächer weiterzuführen 

und die Vielfalt der Kombinationsmöglichkeiten nicht einzuschränken. 
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- Wahlmöglichkeiten: Sowohl in der Eingangsphase als auch in der 

Oualifikationsphase eng! die Ausweitung von Belegverpflichtungen die 

Wahlfreiheit der Kollegiatinnen und Kollegiaten, insbesondere Grundkurse 

nach Interesse und indiVidueller Schwerpunktsetzung zu wählen, erheblich 

ein (siehe § 17, Absatz 3 und § 19, Absatz 2). 

Daher fordern wir, dem Prinzip der Wahl- und Entscheidungsfreiheit auch in Zukunf1 

Raum zu lassen und in der APO an Stelle obligatorischer Vorgaben weiterhin 

Wahlmöglichkeiten vorzusehen. 

- Leistungsbewertung: Die Leistungsbewertung hatte und hat in 

Bildungskonzeption und unterrichtlicher Praxis des Oberstufen-Kollegs 

besondere Bedeutung. Sie steht in herausragender Weise für die 

pädagogische und die soziale Dimension der Bildung in der 

Versuchsschule, für ein Lernen mit individueller Rückmeldung und 

Bewertung, doch möglichst ohne Ziffernnoten. Wenn das MSW nun die 

seit 2002 erprobte und bewährte Regelung verändern, die Zahl der 

benoteten Leistungsnachweise von bisher 16 auf 28 anheben und ihr 

Gewicht für die Gesamtnote von 40 % auf 67 % erhöhen will (siehe § 26, 

analog für die FH-Reife § 25), hätte man eine umfassende Begründung, 

z.B. einen Verweis auf negative Erfahrungen mit der bisherigen Regelung, 

erwartet . Doch hat weder das Oberstufen-Kolleg solche negativen 

Erfahrungen gemacht, im Gegenteil, noch legt das MSW empirische Daten 

oder bildungspolitische Argumente für diese Änderungsabsicht vor. Wenn 

es andererseits bereit ist, jenseits der Praxis der Regelschulen eine 

begrenzte Zahl benoteter Leistungsnachweise zu akzeptieren, stellt sich 

die Frage, warum die alte Regelung nicht weitergeführt werden kann. 

Dafür haben sich im Rahmen interner Meinungsbilder sowohl die 

Lernenden wie die Lehrenden mit großen Mehrheiten ausgesprochen. 

Dem schließen sich DGB und GEW ausdrücklich an und fordern, die bisherige 

Regelung für die Ermittlung der Gesamtnote beizubehalten. 

- Mindeststundenzahl: Auch für das Oberstufen-Kolleg sieht der Entwurf des 

MSW vor, die Mindeststundenzahl im Durchschnitt auf 34 hIWo 

anzuheben (siehe § 17, Absatz 2 ). Diese Setzung ist für das Oberstufen-
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Kolleg, das selbstständiges Lernen fördern will und entsprechende 

Regelungen und Strukturen eingeführt hat - u.a. ein besonderes Gewicht 

der Facharbeiten, die Förderung besonderer Lernleistungen, Einrichtung 

eines "Selbstlernzentrums" Förderanstrengungen tür individuelles Lernen -

kontraproduktiv und für die Lernenden demotivierend. Im Rahmen der 

genannten Maßnahmen und Initiativen setzen sie neben dem 

obligatorischen Unterrichtsvolumen von mindestens 30 h/Wo (in der 

Eingangsphase) bzw. 28 h/Wo (in der Qualifikationsphase) bereits jetzt 

individuelle Lernzeit ein. Eine allgemeine Erhöhung des obligatorischen 

Unterrichtsvolumens könnte nur zu Lasten dieser individuellen und 

selbstständigen Lernanstrengungen gehen. 

Daher sprechen wir uns dafür aus, das verbindliche Unterrichtsvolumen nicht zu 

erhöhen. 

Es bleibt die Frage nach den bildungspolitischen Zielvorstellungen des MSW, wenn 

es die Versuchsschule weiterführen, mit Bezug auf die Vorgaben der KMK­

Vereinbarung aber weitreichende Eingriffe in eine beispielhafte Bildungskonzeption 

und eine erfolgreiche "Versuchsanordnung" vornehmen will. 

DGB und GEW wollen mit ihren kritischen Argumenten das MSW und den 

Ausschuss tür Schule und Weiterbildung davon überzeugen, die Versuchsklausel 

der KMK weiterreichend in Anspruch zu nehmen, um dem Oberstufen-Kolleg den 

Rahmen zu geben, ebenso erfolgreich wie bisher weiterzuarbeiten. 

Zu Art. 3 APO - WbK 

Das Ministerium betont in seinem Begleitschreiben, dass die vorgesehenen 

Änderungen nur redaktionelle Korrekturen beinhalten. Redaktionelle Korrekturen 

dienen aus Sicht von DGB und GEW daz4, die Handhabung zu erleichtern 

verändern jedoch inhaltlich nichts. In diesem Zusammenhang fragen DGB und 

GEW, warum - wie der im Bildungsportal veröffentlichen APO-WbK zu entnehmen 

ist - bereits einige der Änderungen im Text eingebaut wurden, während das 

Verfahren der Verbändeanhörung noch läuft 

Nicht rein redaktionell ist allerdings die im § 61 a) (= Bildungsgang 

AG) vorgenommene Streichung des Wortes "mindestens", während im 

Bildungsgang Kolleg das "mindestens" erhalten bleibt. Der Sinn erschließt sich uns 

nicht. Hier bitten DGB und GEW um eine KlarsteIlung. 
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Kathobsches Büro Nordrhein-Westfalen 
KOMMJSSARJAT DER BlSCHÖFE IN NW 

Herrn Staatssekretär 
Ludwig Hecke 
Ministerium für Schule und Weiterbildung 
des Landes N ordrh ein-Westfalen 
40] 90 Düsseldorf 

Düsseldorf. den 3 1 . März 20 J J 

2.1.1.512.12.l.1 - 240111 Rau/­
Aktenzeichen bine bei Antwort angeben' 

Per Fax voraus: 0211 - 5867 - 3220 

Entwurf einer "Verordnung zur Änderung von Ausbildungs- und Prüfungs ordnungen ge-

mäß § 52 SchuJgesetz NRW" (Stand: 02.02.2011) 

Verbändebetei1:igung gemäß § 77 Abs. 3 SchulG 

Bezug: Ihr Schreiben vom 22. Februar 201] (Az. 222 - 2.02.11 NI'. 94.640/11) 

Sehr geehrter Herr Staatssekretär, 

rur die Möglichkeit der Stel1ungnahme zum Entwurf einer "Verordnung zur Änderung von 

Ausbildungs- und PfÜfungsordnungen ge~äß § 52 Schulgesetz NRW" (Stand: 02.02.2011) 

danke ich TImen. 

1. Zur Umsetzung der KMK-Vereinbarungen zur Gestaltung der gymnasialen Oberstufe in der 

Sekundarstufe IJ - Änderung vom 02.06.2006 - ist nach der bereits abgeschlossenen Anpassung 

der Ausbildungs- und PfÜfungsordnungen fur die gymnasiale Oberstufe (APO-GOSt), rur das 

berufliche Gymnasium (APO-BK Anlage D) sowie für das Weiterbildungskolleg (APO-WbK) 

nunmehr auch eine Änderung der Vorschriften fur das Oberstufen-Kolleg an der Universität Bie­

lefeld erforderhch (Artikel 1 der Änderungsverordnung). 

Friedrichstraße 80 . 40217 Düsseldorf 
Telefon (0211) 876726-0 . Telefax (0211) 876726·33 . E-Mai1: zentrale@katholisches-buero-nw.de 
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Gleichzeitig sonen auch notwendige Änderungen an der Ausbüdungs- und PTÜfungsordnung Be­

rufskolleg (APO-BK; Artikel 2) sowie redaktionel1e Korrekturen an der Ausbildungs- und PTÜ­

fungsordnung Weiterbildungskol1eg (APO-WbK; Artikel 3) vorgenommen werden. 

ll. Seitens der (Erz-)Bis1ümer wurde zum vorgelegten Entwurf einer "Verordnung zur Ände­

rung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen gemäß § 52 Schulgesetz NRW" nach dem 

Stand vom 02. Februar 201] vor allem folgendes mitgeteilt: 

Grundsätzlich bestehen keine Bedenken gegen den Verordnungs entwurf. Es wüd jedoch ange­

regt zu prüfen, ob die Terminologie in Art. 1 NT. 11 b aa des Verordnungsentwurfs, also § 19 

APO-OS " .. Md Evangelischer oder Katholischer Theologie oder Pllllosophie" nicht besser zu 

fonnuJieren wäre " .. und Evangelischer oder Katholischer Religionslehre oder das Alternativfach 

Philosophie" und mjt der kirchlichen Oberbehörde abgesprochen werden müsste. 

Mjt freundlichen Grüßen 

i.A 

(RA Heinz-Theo Rauschen) 
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Landeselternschatt der GymnasIen Karlstr, 14 40210 Ousseldort 

Staatssekretär des Ministeriums 
für Schule und Weiterbildung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
Herrn Ludwig Hecke 
40190 Düsseldarf 
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'ndeselternscha 
der Gymnasien in Nordrhein-Westfalen e.V. 

Karlslraße 14 
40210 Düsseldorf 

TeL 0211 171 1883 
Fax 0211 1752527 

E-Mail: info@le-gymnasien-nlW.V 
www.le-gymnasien-nrw.de /' 

11.03.2011 

Entwurf einer "Verordnung zur Änderung von Ausbildungs- und 
Prüfungsordnungen gemäß §52 Schulgesetz NRW" 
Schreiben vom: 22.02.2011 ; Aktenzeichen 222-2.02.11 Nr. 94.640/11 

Sehr geehrter Herr Staatssekretär, 

die Landeselternschaft bedankt sich für die Zusendung des Verordnungsentwurfs. 

Wir werden hierzu keine Stellungnahme abgeben. 

Mit freundlichen Grüßen 

Barbara Kals-Teichmann 

- Geschäftsführerin -

Postbank Köln, Klo.-Nr. 1 70853-509, BLZ 37010050 ll!l Deutsche Bank AG Düsseldorf, Kto.-Nr. 3011806, BLZ 300 70010 



Verein katholischer deutscher Lehrerinnen 
Berufsverband lehrender Frauen aller Bildungsbereiche 

Landesverband Nordrhein-Westfalen, Vorsitzende: lIona Dubalski-Westhof 
Dienstanschrift: Hedwig-Dransfeld-Platz 4, 45143 Essen 

Tel. 02011623029, Fax: 02011 621587, E-Mail: VkdL-Essen@t-online.de, Internet W1NW.vkdl.de 

Ministerium für Schule und Weiterbildung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
40190 Düsseldorf 

Herrn Staatssekretär Ludwig Hecke 

AZ: 222 - 2.02.11 Nr. 94.640/11 

Essen, 22. März 2011 

Stellungnahme zum Entwurf einer "Verordnung zur Änderung von Ausbildungs- und 
Prüfungsordnungen gemäß § 52 Schulgesetz NRW" 

Sehr geehrter Herr Staatssekretär, 

der Verein katholischer deutscher Lehrerinnen e. V. (VkdL) dankt, auch im Namen des 
Christlichen Gewerkschaftsbundes Deutschland (CGB), für die Zusendung des o. g. 
Verordnungsentwurfes. 

Gegen die vorgesehenen Änderungen haben wir keine Einwände. 

Der VkdL begrüßt es, dass die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für das Oberstufenkolleg 
an der Universität Bielefeld (Versuchsschule) (APO-OS) gemäß der Vorgaben der 
Kultusministerkonferenz angepasst wird. Dies führt zu einer größeren Verbindlichkeit, einer 
besseren Vergleichbarkeit und mehr Gerechtigkeit im Hinblick auf andere Schulen. Auch 
bzgl. universitärer Zugangsbeschränkungen sowie hinsichtlich der Einschätzungen 
potentieller Ausbildungsbetriebe bzw. Arbeitgeber ist eine bessere Vergleichbarkeit 
wünschenswert und trägt zu einer größeren Fairness unter den Schulabsolventinnen und -
absolventen bei. 

Gegen die geplante Änderung der APO-BK Anlage C erhebt der VkdL keine Einwände. Da 
der Anspruch der Schülerinnen und Schüler auf eine zusätzliche mündliche Prüfung unter 
den festgelegten Voraussetzungen bestehen bleibt, erscheint die künftige Regelung 
ausreichend und plausibel. 

Mit freundlichen Grüßen 

lIona Dubalski-Westhof 
Landesvorsitzende 


